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Ordnung zur Änderung der Fachbereichsordnung
des Fachbereichs Medizintechnik und Technomathematik
der Fachhochschule Aachen
vom 28. Oktober 2010

Auf Grund des § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 26 Absatz 3 und § 28 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes

Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), zuletzt geändert durch Gesetz vom

8. Oktober 2009 (GV. NRW. S.516), hat der Fachbereich Medizintechnik und Technomathematik der Fachhochschule Aachen

die folgende Änderung der Fachbereichsordnung vom 2. Juli 2008 (FH-Mitteilung Nr. 76/2008), erlassen:

Teil I | Änderungen

1. § 2 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 2

Organe des Fachbereichs; Vertretungsregelungen

(1) Organe des Fachbereichs sind:

– das Dekanat

– der Fachbereichsrat

(2) Das Dekanat besteht aus der Dekanin oder dem Dekan, zwei Prodekaninnen und/oder Prodekanen aus der

Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer sowie einer weiteren Prodekanin oder einem weiteren

Prodekan aus der Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und einer Prodekanin oder einem

Prodekan aus der Gruppe der Studierenden.

(3) Die Dekanin oder der Dekan vertritt den Fachbereich innerhalb der Hochschule. Die Dekanin oder der Dekan

wird durch eine Prodekanin oder einen Prodekan vertreten, die oder der der Gruppe der Hochschullehrerinnen und

Hochschullehrern angehören muss.”

2. § 9 wird wie folgt neu gefasst:

„Eine Änderung der Fachbereichsordnung bedarf der Mehrheit der Stimmen der Mitglieder (7 Stimmen) des

Fachbereichsrates.”

Teil II | Inkrafttreten, Veröffentlichung, Übergangsregelungen

(1) Diese Änderung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Verkündungsblatt der Fachhochschule Aachen (FH-Mit-

teilungen) in Kraft.

(2) Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Fachbereichsrates des Fachbereichs Medizintechnik und Technomathematik

der Fachhochschule Aachen vom 8. Oktober 2010.

Aachen, den 28. Oktober 2010

Der Rektor

der Fachhochschule Aachen

gez. Marcus Baumann

Prof. Dr. Marcus Baumann
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